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Bekanntmachung 
der Stadt Plettenberg 

 
Bebauungsplan Nr. 102 „Alter Weg“; 

Neuaufstellung 
hier: Erneute förmliche öffentliche Auslegung und 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
 

I. 
 
Der Rat der Stadt Plettenberg hat in seiner Sitzung 
am 02.05.2023 die im Rahmen der förmlichen öffent- 

lichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen, 
zum Bebauungsplan Nr. 102 „Alter Weg“; 
Neuaufstellung, abgewogen und die erneute 
förmliche öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Absatz 3 
BauGB gefasst. 
 
Der in den Jahren 1965-67 erstellte Bebauungsplan 
Nr. 102 ist einer der ältesten der Stadt. In den 
vergangenen Jahren konnte ein Großteil des Planes 
nicht umgesetzt werden. Ziel der Neuaufstellung des 
Bebauungsplanes ist es die planungsrechtliche 
Grundlage für die Nachverdichtung von bebauter 
sowie nicht genutzter Flächen zu schaffen und eine 
Erweiterungsfläche für den Feuerwehrstandort in 
Ohle zu aktivieren. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 102 „Alter Weg“ ist aus dem 
nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich: 
 

 

 
Auszug aus dem Geodatenportal (nicht maßstäblich) 

 
 
Der Entwurf für den in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplan Nr. 102 „Alter Weg“; Neuaufstellung 
nebst Begründung und Anlagen wird gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 
 

25.05.2023 bis einschließlich 23.06.2023 

 
im Rathaus der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12 
(Rathaus), Stadt- und Umweltplanung, Zimmer 229 
während folgender Zeiten öffentlich ausgelegt: 
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montags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
dienstags 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
freitags  7.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Die Unterlagen stehen zudem über den gesamten 
Zeitraum zusätzlich im Internet unter folgender  
Adresse zur Verfügung: 
 
www.stadtplanung-plettenberg.de 
 
Während des Auslegungszeitraumes können von je-
dermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich, 
per E-Mail an planungsamt@plettenberg.de, über 
den Beteiligungsserver (www.stadtplanung-pletten-
berg.de > Bauleitpläne und sonstige Satzungen im 
Verfahren) oder während der Dienststunden zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Die schriftlichen Stel-
lungnahmen sind an das Sachgebiet Stadt- und Um-
weltplanung der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12, 
58840 Plettenberg zu richten. 
Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 und 2 BauGB wird be-
kannt gegeben, dass gleichzeitig folgende umweltbe-
zogene Stellungnahmen bereits vorliegen, sowie 
nachfolgend genannte umweltbezogene Informatio-
nen verfügbar sind und ebenfalls mit ausgelegt und 
eingesehen werden können. 
 
Umweltbezogene Informationen 
 
1) Bauleitplanung 
 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf Nr. 102 „Al-
ter Weg“; Neuaufstellung mit Aussagen zum Immis-
sionsschutz sowie Natur und Landschaft.  
 
2) Gutachten und Fachplanungen 
 
 Umweltbericht, Ingenieurgesellschaft Patzke 

GmbH, Soest, Februar 2023 
 Artenschutzrechtliche Betrachtung als Teil 

des Umweltberichts, Ingenieurgesellschaft 
Patzke GmbH, Soest, Februar 2023 

 
3) Umweltbezogene Stellungnahmen  
 
Schutzgut Boden 
Hier insbesondere zu altlastenverdächtigen Flächen 
und besonders schutzwürdigen Böden: 
 Stellungnahme Märkischer Kreis – Boden-

schutzbehörde – vom 17.11.2021 
 
Schutzgut Landschaft 
Hier insbesondere zur Flächen-Ausgleichs-Berech-
nung im Umweltbericht und zur Lage des Land-
schaftsschutzgebietes 
 Stellungnahme Märkischer Kreis – Untere 

Naturschutzbehörde – vom 17.11.2021 
 
Schutzgut Wasser 
Hier insbesondere zur Beachtung der Überschwem-
mungsgebiete: 
 Stellungnahme Märkischer Kreis – FD 45 

Gewässer – vom 17.11.2021 

Schutzgut kulturelles Erbe 
Hier insbesondere zu archäologischen Dokumentati-
onsmaßnahmen: 
 Stellungnahme LWL-Archäologie für Westfa-

len vom 08.10.2021 
 
Hinweis: 
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB können 
Stellungnahmen zum Planentwurf während der Aus-
legungsfrist abgegeben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan gem. § 4a Abs. 
6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 

II. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen dieses Beschlusses 
nach Ablauf von 6 Monaten seit seiner Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat 
den Beschluss des Rates vorher beanstandet o-
der 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Der vorstehende Beschluss sowie Ort und Zeit der 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 
102 „Alter Weg“; Neuaufstellung einschließlich aller 
umweltrelevanter Informationen wird hiermit ortsüb-
lich öffentlich bekannt gemacht. 
 
Plettenberg, den 05.05.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Schulte 

http://www.stadtplanung-plettenberg.de/
mailto:planungsamt@plettenberg.de
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Bekanntmachung 
der Stadt Plettenberg 

 
Inkrafttreten der Satzung der Stadt Plettenberg über 

die Ablösung von Stellplätzen 
 

I. 
 
Satzung der Stadt Plettenberg über die Ablösung 
von Stellplätzen 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 17.04.1994 
(GV.NRW. S. 666) und des § 89 Abs. 4 der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 2018 (BauO 
NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S.421) in 
der zurzeit geltenden Fassung i.V. mit § 6 Abs 1 der 
Verordnung über notwendige Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge und Fahrräder (StellplatzVO NRW) vom 
14.03.2022 hat der Rat der Stadt Plettenberg in sei-
ner Sitzung am 02.05.2023 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
Präambel 
 
Die Landesregierung NRW hat am 14.März 2021 die 
Verordnung über notwendige Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge und Fahrräder (StellplatzVO NRW) be-
schlossen. Damit ist die Stellplatzbaupflicht auf Lan-
desebene verankert. Die Stadt Plettenberg macht 
sich die Regelungen der StellplatzVO NRW zu eigen. 
Die Verordnung regelt die Pflicht, bei der Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen not-
wendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
herzustellen. Die Pflicht zur Herstellung notwendiger 
Stellplätze entfällt bei einer Änderung oder Nut-
zungsänderung gem. § 2 Abs. 2 der StellplatzVO 
NRW regelmäßig, wenn sich ein rechnerischer Mehr-
bedarf von weniger als vier Stellplätzen ergibt. Die 
Satzung über die Ablösung von Stellplätzen der Stadt 
Plettenberg dient der Festsetzung des Ablösebetra-
ges gem. § 6 der StellplatzVO NRW. 
 
§ 1 
Ablösung 
 
Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze (§ 48 Abs. 
1 BauO NRW) nicht oder nur unter großen Schwie-
rigkeiten möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde 
unter Bestimmung der Zahl der notwendigen Stell-
plätze im Einvernehmen mit der Stadt Plettenberg 
auf die Herstellung von Stellplätzen verzichten, wenn 
die zur Herstellung Verpflichteten an die Stadt Plet-
tenberg einen Geldbetrag nach Maßgabe dieser Sat-
zung zahlen. Der zur Herstellung Verpflichtete hat 
grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens. Die Verwen-
dung der Geldbeträge richtet sich nach § 48 Abs. 4 
BauO NRW. 

§ 2 
Festsetzung und Einteilung von Gebietszonen 
 
(1) Das Stadtgebiet Plettenberg wird für die Zahlung 

eines Geldbetrages gemäß § 1 in 3 Gebietszonen 
unterteilt.   

 
(2) Die Gebietszonen nach Abs. 1 erhalten folgende 

Abgrenzungen: 
 
Zone 1: Innenstadt Plettenberg.  
 
Die Zone entspricht dem Geltungsbereich der Sanie-
rungssatzung vom 20.09.2017 und ist umgrenzt von 
der Wallumgehung (L 697) im Westen, den Straßen 
An der Lohmühle (L 697) und Lehmkuhler Straße (K 
5) im Süden, Grünestraße und Steinbrinkstraße im 
Südosten, Brachtstraße, Im Baumhof und Schwar-
zenbergstraße im Nordosten sowie der Bahnhof-
straße im Norden einschließlich der östlich angebau-
ten Grundstücke ab Haus-Nr. 76 sowie einschließlich 
der westlich angebauten Grundstücke ab Haus-Nr. 
91 sowie einschließlich der durch die Straße Waske-
bieke erschlossenen Grundstücke. 
 
Zone 2: Ortskern Eiringhausen (Brauckstr. 1-11; 
Bachstr. 2,4; Reichsstr. 50-56g; Poststr. 1-11) 
 
Zone 3: Diese Zone umfasst das übrige Stadtgebiet, 
auch wenn es auf dem Plan nicht dargestellt ist. 
 
(3) Die einzelnen Gebietszonen sind in einem Über-

sichtsplan dargestellt, der als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung ist. 

 
§ 3 
Festlegung des Geldbetrages 
 
Unter Zugrundelegung eines Vom-Hundert-Satzes 
von 60 % der durchschnittlichen Herstellungskosten 
einschließlich der Kosten des Grunderwerbs wird der 
je KFZ-Stellplatz zu entrichtende Geldbetrag 
 
in der Zone 1: auf 10.740,00 € 
in der Zone 2: auf 7.320,00 € 
in der Zone 3: auf 3.600,00 €  
 
festgesetzt. 
 
§ 4 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Plettenberg 
über die Ablösung von Stellplätzen vom 15.05.2019 
außer Kraft. 
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II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Hiermit wird die Satzung der Stadt Plettenberg über 
die Ablösung von Stellplätzen öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung tritt die oben 
genannte Satzung in Kraft. 
 
Die Satzung ist im Internet auf der Homepage 
www.stadtplanung-plettenberg.de einzusehen und 
wird ab sofort im Rathaus der Stadt Plettenberg, Grü-
nestraße 12, Sachgebiet Stadt- und Umweltplanung, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Auf Verlangen wird über dessen In-
halte Auskunft erteilt. 
 
Hinweis: 
 
Es wird gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) auf Folgendes hingewie-
sen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) bei der Aufstellung dieser 
Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) er Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Plettenberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Plettenberg, den 08.05.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
 
Schulte 
 

 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
 

Auflegung der Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode vom 

01.01.2024 bis 31.12.2028 
 
Der Rat der Stadt Plettenberg hat in seiner Sitzung 
am 02.05.2023 einstimmig die Aufnahme von 33 Per-
sonen in die Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen beschlossen. 
 
Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit vom 22.05. – 
26.05.2023 im Rathaus, Grünestraße 12 in 58840 
Plettenberg in Zimmer 110, während der allgemeinen 
Dienststunden der Stadtverwaltung zur Einsicht-
nahme aus. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG 
binnen einer Woche nach Schluss der Auslegung 
schriftlich oder zu Protokoll beim Bürgermeister der 
Stadt Plettenberg, Grünestraße 12 in 58840 Pletten-
berg Einspruch mit der Begründung erhoben werden, 
dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen 
wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG nicht aufgenom-
men werden durften oder sollten. 
 
Plettenberg, den 11.05.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
-Schulte- 
 
 
 

 
 
 

ERNEUTE BEKANNTMACHUNG 
 

des Umlegungsausschusses der Stadt Menden 
(Sauerland) 

 
I. Umlegungsbeschluss 
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner 
Sitzung am 22.06.2021 die Durchführung einer Um-
legung nach den Vorschriften des Vierten Teils (§§ 
45 bis 79) des BauGB für einen Teilbereich des Be-
bauungsplans Nr. 102 „Gelände: zwischen Unnaer 
Landstraße (B 515), Grenzweg, Weg zur Landwehr 
und Hochspannungsleitung“ angeordnet. 
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Aufgrund dieser Anordnung und nach erfolgter Anhö-
rung der Eigentümerinnen und Eigentümer be-
schließt der Umlegungsausschuss der Stadt Menden 
Einleitung des Umlegungsverfahrens. 
 
Das Umlegungsgebiet erhält die Bezeichnung 
 

„Westfalenstraße“ (U2) 
 
und wird wie folgt begrenzt: 
 

• im Nordwesten: Südgrenze der Flurstücke Nr. 
86 und 660 (öffentliche Verkehrsfläche 
„Grenzweg“), Westgrenze der Flurstücke Nr. 
729 und 732 sowie die Südgrenze der Flurstü-
cke Nr. 732, 682, 683, 657, 656, 797, 795, 
794, 890 und 889, 

 
• im Nordosten: Westgrenze der Flurstücke Nr. 

868 und 132 (öffentliche Verkehrsfläche 
„Mühlenbergstraße“), 

 
• im Südosten: Nordgrenze der Flurstücke Nr. 

865, 863, 862, 861, 860, 859 und 585, Ost-
grenze der Flurstücke Nr. 585, 849, 834 und 

 

• 833, die Nord- und Westgrenze des Flurstü-
ckes Nr. 107 sowie die Nordgrenze des Flur-
stückes Nr. 112 (öffentliche Verkehrsfläche 
„Westfalenstraße“), 
 

• im Südwesten: Ostgrenze des Flurstückes Nr. 
629 und 630 (öffentliche Verkehrsfläche „Un-
naer Landstraße (B 515)“). 

 
In das Verfahren sind folgende Flurstücke der Flur 1 
der Gemarkung Menden einbezogen: 
 
99, 100, 101, 189, 190, 212, 420, 582, 667, 671, 672, 
673, 679, 680, 681, 730, 731, 733, 734, 845, 846, 
878, 930, 931, 932, 933, 936, 944, 945, 946, 947, 
948, 949, 950, 951, 952, 954, 955, 956, 961, 962, 
993, 1014, 1015, 1016, 1017, 1029, 1033, 1037, 
1038, 1082, 1083, 1084, 1130, 1141, 1142, 1161, 
1162, 
 
Der beigefügte Auszug aus der Liegenschaftskarte 
mit der Gebietsabgrenzung ist Bestandteil dieses Be-
schlusses. 
 

 

 
Abgrenzung des Umlegungsgebietes "Westfalenstraße" (U2) 

 



 

379 

Begründung: 
Der Bebauungsplan Nr. 102 – „Gelände: zwischen 
Unnaer Landstraße (B 515), Grenzweg, Weg zur 
Landwehr und Hochspannungsleitung“, rechtsver-
bindlich seit dem 16.04.1977, ist nur zu verwirklichen, 
wenn eine Neuordnung der Grundstücke in eigen-
tumsrechtlicher Hinsicht vorgenommen wird. Es lie-
gen Grundstücks- und Eigentümerstrukturen vor, die 
dem Bebauungsplan entgegenstehen. 
 
Im Rahmen einzelner Gespräche wurde in den ver-
gangenen Jahren bereits deutlich, dass nicht alle Be-
teiligten eine Flächenbereitstellung auf freiwilliger pri-
vatrechtlicher Basis ermöglichen. Aus diesem 
Grunde ist eine umfassende privatrechtliche Eini-
gung aller Grundstückseigentümer in Form einer frei-
willigen Bodenordnung aussichtslos. Auch im Rah-
men der Anhörung gem. § 47 BauGB zeigte sich, 
dass eine freiwillige Bodenordnung auf privatrechtli-
cher Basis weiterhin nicht zu erreichen ist. Insofern 
kann eine Schaffung zweckmäßig gestalteter Bau-
grundstücke nur über das gesetzliche Umlegungs-
verfahren erreicht werden.  
 
Mit Hilfe des gesetzlichen Umlegungsverfahrens sol-
len die im Umlegungsgebiet liegenden Grundstücke 
in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, 
Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nut-
zung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entste-
hen. Die Begründung für die Notwendigkeit der 
Durchführung des Umlegungsverfahrens ergibt sich 
auch aus der Anordnung der Umlegung, die der Rat 
der Stadt Menden (Sauerland) beschlossen hat. 
 
Menden (Sauerland), den 30.03.2023 
 
 
Umlegungsausschuss der Stadt Menden 
(Sauerland), 
Der Vorsitzende 
 
gez. Bartels 
 
II. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Umlegungsbeschluss kann nach § 217 
Abs. 2 Satz 2 BauGB innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen nach der Bekanntmachung dieses Be-
schlusses ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gestellt werden. Dieser Beschluss gilt am Tage nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgege-
ben. Mit diesem Tag beginnt die Rechtsmittelfrist. 
 
Der Antrag ist schriftlich bei der Geschäftsstelle des 
Umlegungsausschusses der Stadt Menden (Sauer-
land), Neumarkt 5, 58706 Menden, oder zur Nieder-
schrift bei der Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses der Stadt Menden (Sauerland) im Rathaus, 
Neumarkt 5, 58706 Menden, 3. OG, Zimmer C 332, 
gemäß § 217 Abs. 1 bis 3 BauGB einzureichen. Der 
Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen gegen 
den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der 
Umlegungsbeschluss angefochten wird, und einen 
bestimmten Antrag enthalten. Er soll die Gründe so-
wie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur 
Rechtfertigung des Antrags dienen. 

Falls die Antragsfrist durch das Verschulden eines 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde 
dessen Verschulden dem vertretenen Berechtigten 
zugerechnet werden. Über den Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung entscheidet das Landgericht, 
Kammer für Baulandsachen, Brückenplatz 7 in 
59821 Arnsberg. In dem Verfahren vor der Kammer 
für Baulandsachen können Anträge zur Hauptsache 
nur durch einen Rechtsanwalt gestellt werden. Nach 
§ 224 Satz 1 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gericht-
liche Entscheidung gegen den Umlegungsbeschluss 
keine aufschiebende Wirkung. § 80 Abs. 5 Verwal-
tungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwen-
den. 
 
III. Durchführung 
Die selbständige Durchführung des Umlegungsver-
fahrens obliegt gemäß § 3 der Verordnung zur 
Durchführung des Baugesetzbuches vom 7. Juli 
1987 (GV. NW. S. 220), in Verbindung mit der Umle-
gungsanordnung des Rates der Stadt Menden 
(Sauerland) vom 22.06.2021, dem Umlegungsaus-
schuss der Stadt Menden (Sauerland).  
 
IV. Beteiligte im Umlegungsverfahren und Auf-

forderung zur Anmeldung von Rechten 
Im Umlegungsverfahren sind gemäß § 48 BauGB 
Beteiligte 
 

1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gele-
genen Grundstücke, 

2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen 
oder durch Eintragung gesicherten Rechts an 
einem im Umlegungsgebiet gelegenem Grund-
stück oder an einem das Grundstück belasten-
den Recht, 

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetra-
genen Rechts an dem Grundstück oder an ei-
nem das Grundstück belastenden Recht, eines 
Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung aus 
dem Grundstück oder eines persönlichen 
Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur 
Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den 
Verpflichteten in der Benutzung des Grund-
stücks beschränkt, 

4. die Stadt Menden (Sauerland), 
5. unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 die 

Bedarfsträger und 
6. die Erschließungsträger. 

 
Es wird hiermit aufgefordert, alle Rechte, die aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Betei-
ligung am Umlegungsverfahren berechtigen, inner-
halb eines Monats nach Bekanntmachung bei der 
Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der 
Stadt Menden (Sauerland), Neumarkt 5, 58706 Men-
den, anzumelden. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist ange-
meldet, oder nach Ablauf einer vom Umlegungsaus-
schuss gesetzten Frist glaubhaft gemacht, so muss 
der Berechtigte die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gegen sich gelten lassen (§ 50 Abs. 3 
und 4 BauGB), wenn der Umlegungsausschuss dies 
bestimmt. 
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Der Inhaber eines Rechtes muss die Wirkung eines 
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, 
demgegenüber die Frist durch die Bekanntmachung 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden 
ist. 
 
V. Verfügungs- und Veränderungssperre sowie 

Vorkaufsrecht 
Von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlus-
ses bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
des Umlegungsplans nach § 71 Abs. 1 BauGB, dür-
fen nach § 51 BauGB im Umlegungsgebiet nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Umlegungsausschus-
ses 
 

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über 
ein Grundstück und über Rechte an einem 
Grundstück getroffen oder Vereinbarungen ge-
troffen werden, durch die einem anderen ein 
Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebau-
ung eines Grundstücks oder Grundstücksteils 
eingeräumt wird oder Baulasten neu begründet, 
geändert oder aufgehoben werden; 

2. erhebliche Veränderungen an der Erdoberflä-
che oder wesentliche wertsteigernde oder 
sonstige Veränderungen der Grundstücke vor-
genommen werden; 

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder an-
zeigepflichtige, aber wertsteigernde bauliche 
Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderun-
gen solcher Anlagen vorgenommen werden; 

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtige bauliche Anlagen errichtet oder geän-
dert werden. 

 
Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorha-
ben, von denen die Stadt Menden (Sauerland) nach 
Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten 
der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt. Ein bei der Stadt 
Menden (Sauerland) eingereichtes Baugesuch gilt 
gleichzeitig als Antrag auf Genehmigung durch den 
Umlegungsausschuss. 
 
Nach § 24 Abs.1 Nr. 2 BauGB steht der Stadt Men-
den (Sauerland) beim Kauf von Grundstücken, die in 
dieses Verfahren einbezogen sind, von dieser Be-
kanntmachung bis zur Bekanntmachung der Unan-
fechtbarkeit des Umlegungsplanes nach § 71 BauGB 
ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu. 
Zur Sicherung der Rechtswirkungen dieses Be-
schlusses wird im Grundbuch bei den vorstehend 
aufgeführten Grundstücken ein Umlegungsvermerk 
eingetragen. 
 
VI. Vorarbeiten auf dem Grundstück 
Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs. 1 
BauGB während des Umlegungsverfahrens zu dul-
den, dass Beauftragte der zuständigen Behörden o-
der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, zur 
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Verfahren 
zu treffenden Maßnahmen, Grundstücke betreten 
und Vermessungen oder ähnliche Arbeiten ausfüh-
ren. 

Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist den Ei-
gentümern oder Besitzern vorher bekanntzugeben. 
 
VII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und 

des Bestandsverzeichnisses 
Der Umlegungsausschuss hat am 30.03.2023 die 
Bestandskarte und das Bestandsverzeichnis gemäß 
§ 53 Abs. 1 BauGB für das Umlegungsgebiet „West-
falenstraße“ (U2) aufgestellt. Die Bestandskarte 
weist die bisherige Lage und Form der Grundstücke 
des Umlegungsgebietes aus und bezeichnet die Ei-
gentümer nach Ordnungsnummern. Im Bestandsver-
zeichnis sind für jedes Grundstück aufgeführt: 
 

1. die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer, 
2. die grundbuch- und katastermäßige Bezeich-

nung, die Größe und die im Liegenschaftskata-
ster angegebene Nutzungsart der Grundstücke 
unter Angabe von Straße und Hausnummer so-
wie 

3. die im Grundbuch in Abteilung II eingetragenen 
Lasten und Beschränkungen. 

 
In den unter Nr. 3 aufgeführten Teil des Bestandsver-
zeichnisses ist nach § 53 Abs. 4 Baugesetzbuch die 
Einsicht jedem gestattet, der ein berechtigtes Inte-
resse darlegt. Gemäß § 53 Abs. 2 BauGB liegen die 
Bestandskarte und Teile des Bestandsverzeichnis-
ses in der Zeit 
 

vom 25.05.2023 bis 30.06.2023 
 
in der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 
der Stadt Menden (Sauerland) im Rathaus, Abteilung 
Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 58706 Men-
den, 3. Obergeschoss, Zimmer C 336, zu folgenden 
Zeiten öffentlich aus: 
 
Montag bis Mittwoch von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr 
Donnerstag  von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr 
 und 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen 
Feiertage „Pfingstmontag“ (29.05.2023) und „Fron-
leichnam“ (08.06.2023) in den Zeitraum der öffentli-
chen Auslegung fallen. An diesen Tagen ist das Rat-
haus der Stadt Menden (Sauerland) nicht geöffnet. 
 
Während des Auslegungszeitraumes haben die Be-
teiligten die Möglichkeit, die tatsächlichen Angaben 
zu überprüfen und ggf. Berichtigungen zu beantra-
gen. 
 
Menden (Sauerland), den 10.05.2023 
 
 
Umlegungsausschuss 
der Stadt Menden (Sauerland), 
Der Vorsitzende 
 
gez. Bartels (L.S.) 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rat-
haus/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachun-
gen/ veröffentlicht. 

https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rathaus/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/
https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rathaus/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/
https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rathaus/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/
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Bekanntmachung 

der Stadt Plettenberg 
 
Auslobung eines Heimat-Preises in den Jahren 

2023-2027 
 
Der Rat der Stadt Plettenberg hat mit Sitzung vom 
02.05.2023 beschlossen, in den Jahren 2023-2027 
gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitales des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 07.02.2023 über die Gewäh-
rung von Zuwendungen aus der Nordrhein-Westfalen 
Initiative „Heimat-Preis“ vorbehaltlich der Gewährung 
von Fördermitteln den Heimat-Preis der Stadt Plet-
tenberg zu verleihen. 
 
Die Preiskriterien wurden wie folgt festgelegt und 
sind für den gesamten Zeitraum gültig: 
 
Es wird ein besonderer Beitrag 
• zur öffentlichen Sichtbarmachung von Informatio-

nen über die Geschichte und das kulturelle Erbe 
• zur Erhaltung von Traditionen, zur Brauchtums-

pflege und zur Erhaltung, Bewahrung und Stär-
kung des lokalen und regionalen Erbes 

• zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öf-
fentlich zugänglicher Plätze und Orte 

• zur Förderung des gesellschaftlichen Zusam-
menhaltes und zur Verwurzelung von Menschen 

• zur außerschulischen Aus- und Weiterbildung 
von Jugendlichen in Bezug auf Orts- und Heimat-
geschichte, lokale und regionale Traditionen, 
Brauchtum oder kulturelles Erbe 

geleistet. 
 
Die Heimat-Preise können einmal jährlich in bis zu 
drei Preiskategorien oder Abstufungen verliehen 
werden. 
 
Der Heimat-Preis wird bei drei Preisträgern wie folgt 
aufgeteilt:  
1. Platz – 2.500 € 
2. Platz – 1.500 € 
3. Platz – 1.000 € 
 
Gibt es nur zwei Preisträger, dann ist die Staffelung: 
1. Platz – 3.000 €  
2. Platz – 2.000 €  
 
Bei nur einem Preisträger erhält dieser die volle 
Summe von 5.000 €. 
 
Die örtlichen Heimat-Preisträger nehmen gemäß der 
Förderrichtlinie an der Vergabe des Landes-Heimat-
preises teil. Die Stadt teilt dazu der Bezirksregierung, 
unter Nennung einer aussagekräftigen Begründung 
der Entscheidung, einen der Gewinner des Heimat-
Preises zur Teilnahme am Landes-Heimat-Preis mit. 

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und sonstige Orga-
nisationen aus Plettenberg haben die Möglichkeit, im 
Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.09. des laufenden 
Jahres Projekte für den Heimat-Preis per Mail an 
Hauptverwaltung@plettenberg.de oder per Post an 
 
Stadt Plettenberg 
Der Bürgermeister 
Stichwort Heimat-Preis 
Grünestraße 12 
58840 Plettenberg 
 
bei der Stadt Plettenberg einzureichen. Jedoch sollte 
man dabei nicht sich selbst oder die eigene Initiative 
etc. für die Verleihung vorschlagen. 
Abweichend davon beginnt die Frist in 2023 erst zu 
laufen, wenn ein Beschluss zur Teilnahme am Hei-
mat-Preis gefasst und der Förderantrag bewilligt 
wurde. Das Fristende verbleibt beim 30.09.2023. 
Die Ehrung der Projekte findet anschließend Mitte 
Dezember des jeweiligen Jahres statt. Die Entschei-
dung über die Heimat-Preisträger trifft der Haupt- und 
Finanzausschuss. 
 
Plettenberg, den 11.05.2022 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. 
Schulte 

mailto:Hauptverwaltung@plettenberg.de
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